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publik, auf der rechten Seite sind zwei rauchende 
Schornsteine aufgeprägt. Am unteren Hand stehen die 
Worte „Hervorragender Jungaktivist“. Die Außenmaße 
der Medaille sind 28 X 22 mm.

(2) Die Medaille wird an einer blauemaillierten 
Spange getragen, die die Form eines Kreisabschnittes 
hat. Der untere Bogen der Spange stellt einen Lorbeer
kranz dar, in der Mitte der Spange sind senkrecht die 
Färben Schwarz-Rot-Gold eingelegt.

(3) Die Interimsspange entspricht der Medaillen
spange.

§ 11
Die Medaille wird auf der linken oberen Brustseite 

getragen.

§ 12
Im übrigen gelten die Bestimmungen der Verordnung 

vom 2. Oktober 1958 über staatliche Auszeichnungen 
(GBl. I S. 771).

Anlage 2
zu vorstehender Zweiter Verordnung 

Ordnung
über die Verleihung des Ehrentitels 

„Meisterbauer der genossenschaftlichen 
Produktion“

§ 1
Der Ehrentitel „Meisterbauer der genossenschaftlichen 

Produktion“ ist eine staatliche Auszeichnung.

§ 2
Der Ehrentitel kann verliehen werden für besondere 

Leistungen bei der Steigerung der Brutto- und Markt
produktion und der vorbildlichen termingerechten Er
füllung und Übererfüllung von Produktionsverpflich
tungen sowie aktiver Beteiligung am sozialistischen 
Wettbewerb. Die Vorgeschlagenen müssen in der pflanz
lichen und tierischen Produktion durch die Anwen
dung der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse und 
Neuerermethoden Leistungen erreicht haben, die über 
dem Bezirksdurchschnitt liegen. Sie müssen Vorbild 
sein bei der Verallgemeinerung ihrer Produktionserfah
rungen und bei der gegenseitigen sozialistischen Hilfe. §

§ 3
(1) Der Ehrentitel wird an Genossenschaftsbäuerin

nen und -bauern und an in der Landwirtschaft Tätige 
verliehen.

(2) Der Ehrentitel kann nur einmal verliehen werden.

§ 4

(1) Vorschlagsberechtigt sind:
a) die Mitgliederversammlungen der landwirtschaft

lichen Produktionsgenossenschaften,
b) die Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe,
c) die Leitungen der Parteien und Massenorgani

sationen,

d) die Leiter der örtlichen und zentralen Organe der 
staatlichen Verwaltung.

(2) Die Vorschläge sind beim Hat des Kreises einzu
reichen. Der Rat des Kreises gibt die Unterlagen mit 
einer Stellungnahme des Beirates für landwirtschaft
liche Produktionsgenossenschaften an den Rat des Be
zirkes weiter.

(3) Beim Rat des Bezirkes ist ein Auszeichnungsaus
schuß zu bilden, der zu prüfen hat, ob die Voraus
setzungen für die Verleihung gegeben sind. Über die 
Zusammensetzung des Ausschusses entscheidet der Vor
sitzende des Rates des Bezirkes.

(4) Die Bestätigung der Vorschläge erfolgt durch den 
Vorsitzenden des Rates des Bezirkes.

(5) Bei zentralen Auszeichnungen erfolgt die Bestäti
gung der Vorschläge durch den Minister für Landwirt
schaft, Erfassung und Forstwirtschaft.

§ 5
Die Vorschläge müssen enthalten:
a) eine Kurzbiographie,

b) eine ausführliche Begründung mit Angaben über 
die erzielten Leistungen in Gegenüberstellung 
zum Bezirksdurchschnitt,

c) die Anträge der einreichenden Stellen.

§ 6
(1) Die Verleihung des Ehrentitels erfolgt durch den 

Vorsitzenden des Rates des Bezirkes.

(2) Bei zentralen Auszeichnungen erfolgt die Ver
leihung des Ehrentitels durch den Minister für Land
wirtschaft, Erfassung und Forstwirtschaft oder in sei
nem Namen.

(3) Der Rat des Bezirkes ist verpflichtet, dem 
Ministerium für Landwirtschaft, Erfassung und Forst
wirtschaft die Personalien der Ausgezeichneten und 
eine kurze Begründung für die Auszeichnung unmittel
bar nach erfolgter Verleihung in zweifacher Ausferti
gung zuzusenden.

(4) Das Ministerium für Landwirtschaft, Erfassung 
und Forstwirtschaft ist verpflichtet, dem Büro des Prä
sidiums des Ministerrates in gleicher Weise die Aus
zeichnungsunterlagen zuzusenden.

§ 7
Zum Ehrentitel gehören eine Medaille, eine Urkunde 

und eine Prämie bis zu 1000,— DM.

§ 8
(1) Es können jährlich bis zu 300 Auszeichnungen 

vorgenommen werden.

(2) Das Ministerium für Landwirtschaft, Erfassung 
und Forstwirtschaft arbeitet im Einvernehmen mit dem 
zentralen Beirat für landwirtschaftliche Produktions
genossenschaften jährlich einen Verteilerschlüssel aus, 
der dem Zentralen Auszeichnungsausschuß beim Mi
nisterrat zur Bestätigung vorzulegen ist.
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